[image: image1.png]Verbraucherzentrale h‘,
Bundesverband e.V.




Rücknahmeverweigerung von bepfandeten Einwegprodukten

Liebe Verbraucherinnen und Verbraucher,

ab dem 1. Oktober soll angeblich der Wirrwarr um das Einwegpfand beendet und die Verpackungsverordnung nach einer neunmonatigen Übergangsfrist endlich wirksam werden. Dann müssen einzelne Unternehmen auch nicht bei ihnen gekaufte Verpackungen zurücknehmen und das Pfand erstatten. Nach dem Hin und Her der vergangenen Monate sind wir jedoch skeptisch. Wir werden das Verhalten der Unternehmen genau beobachten und stichprobenartig überprüfen, ob sie ihren Verpflichtungen aus der Verpackungsverordnung nachkommen. Auch Sie bitten wir um Ihre Mithilfe. 

Sofern die Rücknahme einer Verpackung verweigert wird, können Sie mit dem beigefügten Musterbrief die zuständigen Behörden informieren und somit Ihren Beitrag zu einer raschen Umsetzung der Verpackungsverordnung leisten. Dabei ist zu beachten, dass eine Rücknahmepflicht sich nur auf solche Verpackungen (ähnliche Art, Form und Größe) und Warenbereiche (Bier, Limonaden, etc.) beschränkt, die auch von dem jeweiligen Vertreiber im Sortiment geführt werden. Märkte unter 200 m2 Ladenfläche müssen darüber hinaus nur Verpackungen von konkreten Marken zurücknehmen, die sie auch verkaufen. 

Den Vollzug der Verpackungsverordnung müssen die Länder, d.h. die für Abfallwirtschaft zuständigen Landesbehörden überwachen. 

Wir bitten Sie; diesen Brief in Kopie auch an den Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) oder an die Verbraucherzentrale Ihres Bundeslandes (Adressübersicht unter www.vzbv.de - im Dokumentendownload der Pressemitteilung zum Dosenpfand vom 29.09.2003 oder unter dem Thema „Umwelt & Energie/Nachhaltigkeit - Dosenpfand“) zu senden. Dadurch besteht die Möglichkeit, in ausgewählten Fällen Verfahren wegen unlauteren Wettbewerbs einzuleiten.

Kontaktadresse des Bundesverbandes: 

Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv)

Z.Hd. Fr. Dr. Gabriele Fleischer 

Markgrafenstraße 66

10969 Berlin 

Mail: umwelt@vzbv.de
Fax: 030/25800-328

Zur Klarstellung: Das Pfand kann die zuständige Behörde natürlich nicht zurückerstatten. 

Mit besten Grüßen 

Christian Fronczak, Pressereferent vzbv 

Musterbrief
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Adresse der für den Vollzug zuständigen

oberen Landesbehörde 

(s. Übersicht im separaten Anhang) 




Datum

Beschwerde Einwegpfand
Sehr geehrte Damen und Herren,

ich habe am (Datum) im (Name und Adresse des Marktes) ein bepfandetes Einwegprodukt erworben und Pfand gezahlt. Es handelt sich um (Getränkeart, Form, Art und Größe der Verpackung beschreiben, z.B. 0,5 Liter Plastikflasche glatt, am Flaschenhals geriffelt ...).

Anschließend wurde am (Datum) im (Name und Adresse des Marktes) die Rücknahme der Verpackung und Rückerstattung des Pfandes (Grund der Verweigerung) verweigert. (Alternativ zu ergänzen je nach System: Bei der Rückgabe habe ich zudem einen Beleg über die Entrichtung des Pfandes vorgelegt.) Das Geschäft hat eine geschätzte Größe von über 200 m2 und führt meines Erachtens in seinem Sortiment bepfandete Einwegprodukte gleicher Art, Form und Größe.

Ich bitte Sie um Einleitung entsprechender Maßnahmen und um Weiterleitung 

an die zuständige Stelle.

Mit freundlichen Grüßen 

Absenderadresse: 


Hr./Fr. Mustermann


Musterstr. XY


XXXXX Musterstadt
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